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Tarifblatt Anschlusstaxen 

 

ANSCHLUSSTAXEN ELEKTRA 

Erschliessungsbeitrag  
(nur bei Neuerschliessung von Bauland) 

Fr. 12.– / m2 

Netzkostenbeiträge 

Einfamilienhaus (bis 25 Ampere) Fr. 5‘000.– 

Doppel- und Reihenfamilienhäuser Fr. 3‘500.– / Wohneinheit 

Mehrfamilienhäuser (ab 3 Wohneinheiten) Fr. 2‘500.– / Wohneinheit 

Gewerbe, Industrie (bei Bezug in Niederspannung) Fr. 200.– / Ampere 

Bei Erhöhung des Bezugsverhältnisses Fr. 200.– / Ampere 

 

zuzüglich MWST 

 

ANSCHLUSSTAXEN WASSERVERSORGUNG 

Grundanschlussquote Fr. 1‘200.– 

0.50 % des Zeitwertes für: 

 Landw. Ökonomiegebäude 

 Kirchen, Kapellen 

 Schulhäuser 

 Generell öff. Bauten / soz. Zwecke 

0.75 % des Zeitwertes für: 

 Wohnbauten 

 Industrie- und Gewerbebetriebe 

1.05 % des Zeitwertes für: 

 Ferienhäuser 

 Industrie- und Gewerbe die Wasser für 
Fabrikationszwecke verwenden 

 

Umbauten und Erweiterungen 

 Keine Grundanschlussquote 

 Berechnung des Mehrzeitwertes gem. 
amtlicher Schätzung 

 Freibetrag: 
Fr. 250‘000.– des Mehrzeitwertes 

 %-Ansätze wie bei Neubauten 

 

 

 

 

 

 

 

 

inkl. MWST 
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ANSCHLUSSTAXEN KABELFERNSEHEN 

Hausanschluss inkl. eine Wohneinheit Fr. 1‘000.– 

zusätzlich für jede weitere Wohnung  Fr.  300.– 

 
zuzüglich MWST 

 

 

ANSCHLUSSTAXEN KANALISATION 

Anschlussbeiträge 

2.5 % des Neuwertes für: 

 sämtliche Haupt- und Nebengebäude 

 Ausnahme: landw. Ökonomiegebäude 

 

Zusätzlicher Beitrag bei Mischsystemen: Fr. 3.25 /m2 Gebäudegrundfläche 

 Sonderfälle: Industrie, Gewerbe, Kirchgemeinde (Art. 39) 

 Besondere Bestimmungen für landwirtschaftliche Betriebe (Art. 39) 

 

Umbauten/Erweiterungen 

 Berechnung des Mehrwertes gem. amtlicher Schätzung 

 Freibetrag: Fr. 50‘000.– 

 %-Ansätze wie bei Neubauten 

 Besondere Bestimmungen für landwirtschaftliche Betriebe (Art. 39) 

 
zuzüglich MWST 

 


